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BFH-Leitsatz-Entscheidungen 

Heute neu: 

• Einkommensteuer: Keine Buchwertfortführung bei bloßer Übertragung 
von KG-Anteilen  
Urteil vom 06.05.2010, Az: IV R 52/08  

• Einkommensteuer: Zufluss von Kapitaleinnahmen aus Schneeballsyste-
men  
Urteil vom 16.03.2010, Az: VIII R 4/07  

• Einkommensteuer: Verrechenbare Verluste nach § 15a EStG bei Form-
wechsel einer GmbH in eine KG  
Urteil vom 03.02.2010, Az: IV R 61/07  

Urteile und Beschlüsse: 

 
Einkommensteuer: Keine Buchwertfortführung bei bloßer Übertragung von 
KG-Anteilen  
Urteil vom 06.05.2010, Az: IV R 52/08  

EStG 1995 §§ 10, 22, EStDV (a.F.) § 7 Abs. 1 

1. Wird statt eines Mitunternehmeranteils lediglich ein Kommanditanteil von ei-
nem Elternteil auf die Kinder übertragen, kann der Buchwert des Anteils nach § 7 
Abs. 1 EStDV a.F. auch dann nicht fortgeführt werden, wenn funktional wesentli-
ches Sonderbetriebsvermögen (hier: Verwaltungsgrundstück) des Elternteils ge-
winnneutral in eine weitere Personengesellschaft eingebracht wird (Bestätigung 
der Rechtsprechung). 

2. Folge hiervon ist u.a., dass die fortdauernde --hier: dingliche-- Gewinnbeteili-
gung des Übertragenden sowie die hiermit korrespondierende Verpflichtung des 
Übernehmers nicht dem Sonderrecht der Vermögensübergabe gegen Versorgungs-
leistungen zugeordnet werden kann. 

 

Einkommensteuer: Zufluss von Kapitaleinnahmen aus Schneeballsystemen  
Urteil vom 16.03.2010, Az: VIII R 4/07  

EStG §§ 8 Abs. 1, 11 Abs. 1 Satz 1, 20 Abs. 1 Nr. 7, 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 

 

 



 
b.b.h. Fortbildungswerk Steuern und Wirtschaftsrecht  Seite - 2 - 

 

1. Gutschriften aus Schneeballsystemen führen zu Einnahmen aus Kapitalvermö-
gen, wenn der Betreiber des Schneeballsystems bei entsprechendem Verlangen des 
Anlegers zur Auszahlung der gutgeschriebenen Beträge leistungsbereit und leis-
tungsfähig gewesen wäre. 

2. An der Leistungsbereitschaft des Betreibers des Schneeballsystems kann es feh-
len, wenn er auf einen Auszahlungswunsch des Anlegers hin eine sofortige Aus-
zahlung ablehnt und stattdessen über anderweitige Zahlungsmodalitäten verhan-
delt. 

 

 


